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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
In Zürich ist der Film «Das Gespenst» von Herbert Achternbusch (vgl. dazu die
ausführliche Kritik von Franz Ulrich in ZOOM Nr. 8/84) von der Zürcher Stadtpolizei
beschlagnahmt worden. Dies geschah aufgrund einer sogenannten vorsorglichen
Strafklage gegen das Werk, das im Verdacht steht, gegen den Artikel 261 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches (Verletzung religiöser Gefühle) zu Verstössen.
Die Zürcher Behörden stehen mit dieser Massnahme nicht allein. Vorsorgliche
Strafklagen wurden gegen den Film auch in den Kantonen Basel-Stadt und Zug
eingereicht. In Österreich ist die Vorführung des Filmes verboten worden, und in
der BRD befand ihn die «Freiwillige Selbstkontrolle» (SFK) als unzumutbar.
Bekannt ist auch, dass der deutsche Bundes-Innenminister Friedrich Zimmermann
nach der Betrachtung des Filmes nach einem Schnaps verlangte und er Achternbusch

die Ausbezahlung der letzten Rate der Bundesfilmpreis-Prämie für seinen
Film «Das letzte Loch» verweigerte. Der Magistrat befand «Das Gespenst» als
«widerwärtig, blasphemisch und säuisch».
Man braucht kein glühender Verfechter des Achternbusch-Films zu sein, um die
Massnahme der Zürcher Behörden in Zweifel zu ziehen. Die Art und Weise, wie die
Konfiszierung zustande kam, ist ein klarer Fall einer inzwischen überwunden
geglaubten Zensur. Die schriftliche Warnung an den Verleiher, von einer Vorführung
des Filmes abzusehen, kommt einem Akt der (verbotenen) Vorzensur gleich, auch
wenn die «Pro Veritate» - als Institution religiöser und moralischer Eiferer mit
rechtsextremem Drall hinlänglich bekannt-gegen den Film offenbar Strafklage
eingereicht hat. Zu Recht haben deshalb sechs Filmfachverbände und Institutionen
von Kulturschaffenden (das Schweizerische Filmzentrum, die Autorengruppe
Ölten, die Verbände der Filmgestalter, der Spiel- und Dokumentarfilm-Produzenten,
der Filmtechniker und Filmjournalisten) in einem gemeinsamen Communiqué gegen
die Beschlagnahmung protestiert und sie als Beispiel jener zunehmenden Intoleranz,

die mehr und mehr das gesellschaftliche Klima bestimme, gegeisselt. Es kann
in der Tat nicht die Aufgabe der politischen Behörden oder gar der Polizei sein,
darüber zu befinden, welche Filme einem Publikum, das durch den Kauf einer Eintrittskarte

bekundet, dass es sich mit ihnen auseinandersetzen will, zuzumuten sind.
Zum zumindest ungeschickten Vorgehen der Zürcher Behörden gesellt sich ihr Irrtum
in der Beurteilung des Films: Der Christus, der in «Das Gespenst» vom Kreuz heruntersteigt

und sich in der Folge mit einer ihm unverständlichen, seinen Idealen und
Glaubensgrundsätzen entfremdeten Welt konfrontiert sieht, ist nämlich kein Gotteslästerer,

sondern ein Kritiker im Gewand des naiven Toren. Anders formuliert: Der Film
verhöhnt nicht den christlichen Glauben, er rechnet vielmehr in drastischer und
kompromissloser Weise mit den Institutionen ab, die sich auf diesen Glauben berufen,
aber ihn nicht ernst nehmen. Wie Achternbusch dies tut, darüber kann und soll gestritten

werden. Der gute Geschmack ist zweifelsfrei nicht die auffallendste Eigenschaft
des bayerischen Künstlers. Lebendige Kirchen brauchen in der Auseinandersetzung
um ihr Handeln in einer komplex gewordenen Welt die unbequeme, aber anregende
Auseinandersetzung mit einem nonkonformen Kritiker wie Achternbusch jedenfalls
dringender als den bevormundenden Schutz einer Behörde. Gerade diese Überlegung
mag die Jury der evangelischen Filmarbeit in der BRD mit der Begründung «Auch die
Kirchen müssen sich immer wieder, und sei es durch einen Achternbusch, fragen
lassen, welchen Christus sie zu verkündigen haben», geleitet haben, «Das Gespenst» zum
Film des Monats zu machen und damit für seine Aufführung in der Öffentlichkeit
einzutreten. Dass die Jury daraufhin von der Kirchenleitung desavouiert wurde, ist nur ein
weiterer Hinweis auf die Missverständnisse, die sich um diesen Film ranken.

Mit freundlichen Grüssen
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